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Der Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 25. September 2013 - 3 K 1049/11 - wird abgelehnt.

Die Klägerin trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.

Der Streitwert wird auch für das Zulassungsverfahren auf 5.000,- € festgesetzt.
Gründe
Der zulässige Antrag hat keinen Erfolg. Der allein geltend gemachte Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils des Verwaltungsgerichts (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) liegt nicht vor.1

1. Die 1972 geborene und 163 cm große Klägerin steht als Polizeibeamtin im Dienst des Beklagten. Sie erlitt am 15. Februar 2010 gegen 14.40 Uhr  einen Unfall als sie in der Asservatenkammer ihrer Dienststelle des Polizeireviers X........... von einem bis zu zwei Meter hohen Regal einen Karton mit einem Rasentrimmer und einem Scherenset hinab hob, was bei ihr zu einer Halswirbelblockierung führte. Mit Bescheid vom 11. Februar 2011 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26. September 2011 lehnte der Beklagte den Antrag der Klägerin vom 26. März 2010 auf Anerkennung des Unfallereignisses als Dienstunfall ab, weil das nach § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG erforderliche auf äußere Einwirkung beruhende, plötzliche, örtlich und zeitlich bestimmbare Ereignis nicht vorliege. Nach der Sachverhaltsdarlegung der Klägerin handele es sich um eine normale Tätigkeit, die auf ihrem Willen beruht habe. Es fehle an der plötzlich von außen kommenden Gewalteinwirkung. 2

2. Das Verwaltungsgericht hat die hiergegen gerichtete Klage mit Urteil vom 25. September 2013 - 3 K 1049/11 - abgewiesen. Es fehle an der "äußerlichen Einwirkung" 
i. S. d. § 31 BeamtVG. Für ein Unfallereignis sei entscheidend, ob eine plötzliche und unerwartete äußere Krafteinwirkung, die unkoordiniert sei, vorliege. Dies sei hier nicht der Fall, weil die Klägerin eine willentlich von ihr gesteuerte Eigenbewegung ausgeführt habe. Das "Über-Kopf" Herunterheben eines Kartons sei für sich alleine kein Dienstunfallereignis. Das Verheben bei Personen mit gesunder Wirbelsäule sei nicht üblich, weil Muskulatur und Skelettsystem in der Regel so abgestimmt seien, dass keine Schädigung auftrete. Die Klägerin habe nicht nachweisen können, dass es sich um einen besonders schweren Karton gehandelt habe, auf dessen Gewicht sie nicht vorbereitet gewesen und etwa aus dem Gleichgewicht geraten sei. Daher trage die Klägerin die Anlage zum Körperschaden in sich; sie sei nicht durch die Schwere des Kartons und die Handlung (des Herunterhebens) bedingt. Es sei nicht erheblich, dass sie im privaten Bereich für eine derartige Tätigkeit eine Trittleiter genommen hätte. Die Einwände der Klägerin, sie habe angesichts ihrer Größe den schweren Karton über Kopf heben müssen und habe bereits zuvor vergeblich von dem Beklagten eine Trittleiter für ihre Arbeiten erbeten, änderten hieran nichts.3

3. Die Klägerin macht ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils geltend. Das Verwaltungsgericht stütze seine Entscheidung auf eine nicht vergleichbare Entscheidung des Bundesgerichtshofs, bei dem es um die Anerkennung eines Unfalles durch das Heben einer schweren Mörtelwanne gegangen sei. Sie habe sich jedoch bei dem Herunterheben verletzt. Ihr Körper sei dabei einer anderen Belastung ausgesetzt gewesen und habe die Last ausbalancieren müssen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei daher nicht einschlägig. Ferner erkenne die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch Verletzungen als Dienstunfall an, die auf schädigenden Ereignissen beruhten, die ihre Ursache in der eigenen Bewegung des Verletzten hätten. Das Verwaltungsgericht habe nicht die hinreichende medizinische Sachkenntnis, um einschätzen zu können, dass der menschliche Körper so gebaut sei, dass ohne Vorschädigung der streitbefangene Vorgang zu keiner Körperschädigung hätte führen können. Daher habe das Verwaltungsgericht ein Sachverständigengutachten einholen müssen, was jedoch unterblieben sei. Soweit das Gericht seine Entscheidung darauf stütze, dass das Gewicht des von ihr herunter gehobenen Kartons von bis zu 15 kg nicht durch sie belegt worden sei, habe es ferner seine Aufklärungspflicht verletzt. Schließlich hätte der Dienstherr - wie von ihr mehrfach eingefordert - eine Trittleiter stellen müssen.4

4. Die Berufung ist nicht wegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) zuzulassen.5

Der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel dient der Verwirklichung von Einzelfallgerechtigkeit. Er soll eine berufungsgerichtliche Nachprüfung des Urteils des Verwaltungsgerichts ermöglichen, wenn sich aus der Begründung des Zulassungsantrags ergibt, dass hierzu wegen des vom Verwaltungsgericht gefundenen Ergebnisses Veranlassung besteht. Gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 VwGO ist der Zulassungsgrund in der gebotenen Weise darzulegen. Ernstliche Zweifel in dem genannten Sinne sind anzunehmen, wenn der Antragsteller des Zulassungsverfahrens tragende Rechts-sätze oder erhebliche Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen Gegenargumenten so infrage stellt, dass der Ausgang des Berufungsverfahrens zumindest als ungewiss erscheint (vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 23. Juni 2000, NVwZ 2000, 1164; Kammerbeschl. v. 26. März 2007 - 1 BvR 228/02 -, juris). Daran fehlt es hier. 6

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht darauf abgestellt, dass kein Dienstunfall gem.
§ 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG vorliegt, weil es an dem Merkmal der "äußeren Einwirkung" fehlt.7

a) § 31 Abs. 1 BeamtVG setzt den Eintritt eines auf äußerer Einwirkung beruhenden, plötzlichen, örtlichen und zeitlich bestimmbaren Schadensereignisses voraus. Ursache für den Körperschaden muss eine äußere Einwirkung sein. Es muss sich mithin um Vorgänge handeln, die außerhalb des Körpers des Geschädigten ihren Ausgang genommen haben. Die äußere Einwirkung kann auch durch eigene Handlungen des Verletzten ausgelöst werden, selbst wenn die eigene Handlung fehlerhaft oder ungeschickt war (vgl. BVerwGE 35, 133). Krankheitsursachen, die innerer Natur sind, fallen jedoch nicht darunter; dies gilt auch für "normale" eigene oder willensgesteuerte Bewegungen (Wilhelm, GKÖD, § 31 BeamtVG, Rn. 7, 8). Das alleinige Heben (und Herunterheben) kommt folglich ohne das Hinzutreten weiterer Umstände grundsätzlich nicht als Unfallereignis in Betracht (insoweit trotz der tatbestandlichen Unterschiede vergleichbar BGH, Urteil v. 23. November 1988 - IV a ZR 38/88 -, juris). An einer äußeren Einwirkung fehlt es insbesondere bei Vorgängen, die im Rahmen des Dienstverhältnisses üblich und sozial adäquat sind und kein objektiv erkennbares Schädigungspotential aufweisen (vgl. VG Arnsberg, Urt. v. 20. Januar 2010 - 2 K 853/07 -, juris).  8

Gemessen hieran ist es nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht davon ausgeht, dass das Überkopfherunterheben bei Personen mit gesunder Wirbelsäule üblicherweise keine Schädigung hervorruft, weil Muskulatur und Skelettsystem in der Regel hierauf abgestimmt sind. Es ist sozial adäquat und weist kein objektiv erkennbares Schädigungspotential auf. Dies trifft auch dann zu, wenn man zu Gunsten der Klägerin unterstellt, dass es sich um einen Karton handelt, der ein Gewicht von bis zu 15 kg - dies hat sie ausweislich der Entscheidungsgründe des Urteils des Verwaltungsgerichts in der mündlichen Verhandlung angegeben (vgl. S. 7 des Urteils, GAS 58) - hatte, den sie von einem bis zu 2,0 m hohem Regal hinunter hob. Denn nach den eigenen Geschehensschilderungen der Klägerin (vgl. ihre Unfallanzeige, BAS 3) ist sie hierdurch nicht aus dem Gleichgewicht geraten oder gestrauchelt, sondern war in der Lage, ihre Bewegungen weiter willentlich zu steuern und zu koordinieren. Erst hieran anschließend hat die Klägerin ausweislich ihrer Unfallanzeige einen stechenden Schmerz im linken Nackenbereich gespürt. Dieser Bewegungsablauf unterscheidet sich damit auch von dem durch die Klägerin bereits in ihrer Widerspruchsbegründung benannten Fall des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 18. Februar 2002 - 2 C 22.01 -, juris), in dem ein Beamter durch eine unkoordinierte durch ihn nicht mehr willentlich gesteuerte Bewegung während des Dienstsports einen (Dienst-) Unfall erlitt. 9

b) Zutreffend ist das Verwaltungsgericht weiter davon ausgegangen, dass das Hinunterheben des Kartons nicht ursächlich für die durch die Klägerin erlittene Halswirbelblockierung i. S. d. § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG ist.10

Ursächlich im unfallfürsorgerechtlichen Sinn sind nur solche Bedingungen, die wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg bei dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Hiernach ist unter mehreren zusammenwirkenden Bedingungen eine als alleinige Ursache im Rechtssinne anzusehen, wenn sie bei natürlicher Betrachtungsweise überragend am Erfolg mitgewirkt hat, während jede von ihnen als wesentliche (Mit-) Ursache im Rechtssinne anzusehen ist, wenn sie annähernd die gleiche Bedeutung für den Eintritt des Erfolges hatte (st. Rspr. BVerwG, vgl. z. B., Beschl. v. 30. Juni 1988, BVerwGE 80, 4 ff.; Beschl. v. 20. Februar 1998 - 2 B 81.97 -, juris; Beschl. v. 18. April 2002, NVwZ-RR 2002, 761). Der im Dienstunfallrecht maßgebende Ursachenbegriff soll zu einer dem Schutzbereich der Dienstunfallfürsorge entsprechenden sachgerechten Risikoverteilung führen. Der Dienstherr hat deshalb nur für die spezifischen Gefahren der Beamtentätigkeit und die auf sie zurückzuführenden Unfallursachen einzustehen. Dagegen verbleiben beim Beamten jene Risiken, die sich aus anderen als dienstlichen Gründen ergeben (BVerwG, Urt. v. 20. Mai 1958, BVerwGE 7, 48, 49 f.; Urt. v. 18. April 2002, Buchholz 239.1 § 31 BeamtVG Nr. 12, S. 2). 11

Die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass es sich bei dem Unfallereignis am 
15. Februar 2010 nicht um ein wesentliches Ereignis handelt, das auch ohne eine entsprechende Prädispositon die bei der Klägerin festgestellte Halswirbelsäulenblockierung hätte hervorrufen können, weil es sich um eine alltägliche Bewegung handelt und sie durch den Dienstherrn nicht einer besonderen Gefahr ausgesetzt wurde, ist nicht zu beanstanden. Sie wird durch die einschlägige Fachliteratur gestützt. Hiernach ist das Verheben bei Personen mit gesunder Wirbelsäule nicht üblich, weil Muskulatur und Skelettsystem in der Regel so abgestimmt seien, dass keine Schädigung auftreten kann (Schönberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 8. Aufl. S. 438). Es liegt daher nahe, anzunehmen, dass die Klägerin nicht ohne eine (ihr bisher nicht bekannte) Vorschädigung ihre Verletzung erlitt. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist es dem Verwaltungsgericht nicht verwehrt, seine eigene Auffassung durch einen Hinweis auf die eingeführte Fachliteratur zu unterlegen. 12

c) Soweit die Klägerin mit ihrem Vorbringen rügt, das Verwaltungsgericht habe sich nicht ohne weitere Aufklärung und ohne ein Gutachten einzuholen auf die eigene Sachkenntnis stützen dürfen, folgt hieraus kein Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz (§ 86 Abs. 1 VwGO).13

Zwar kann ein Verfahrensfehler Richtigkeitszweifel i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO begründen. Verfahrensfehler sind Verstöße gegen die Regelungen des Verwaltungsprozessrechts, wozu auch ein Verstoß gegen die in § 86 Abs. 1 VwGO normierte gerichtliche Aufklärungspflicht gehört. Ein Gericht verletzt seine Pflicht zur erschöpfenden Aufklärung des Sachverhalts aber grundsätzlich nicht, wenn es von einer Beweiserhebung absieht, die ein durch einen Rechtsanwalt vertretener Beteiligter - wie hier die Klägerin - nicht ausdrücklich beantragt hat. Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 25. September 2013 (vgl. GAS 48) hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin in der mündlichen Verhandlung keinen Beweisantrag gestellt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sich dem Gericht eine weitere Sachver-haltsermittlung oder Beweiserhebung offensichtlich hätte aufdrängen müssen oder sonst geboten gewesen wäre (st. Rspr. des Senats, vgl. Beschl. v. 3. Februar 2012 
- 2 A 188/08 -; Beschl. v. 13. August 2012 - 2 A 587/09 -). Vor dem Hintergrund, dass das Verwaltungsgericht nicht von einem Dienstunfall ausgegangen ist, waren weitere Ermittlungen nicht angezeigt. Etwas anderes wird auch durch die Klägerin nicht substantiiert dargelegt.14

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.15

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, § 52 Abs. 2 GKG. Der Senat folgt der zutreffenden Streitwertfestsetzung des Verwaltungsgerichts, gegen die sich die Beteiligten nicht gewandt haben.16

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).17


gez.:
Grünberg                                                   Hahn                                                        Joop
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